
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/4/4 1Ob549/90,
1Ob583/91, 1Ob255/97x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.04.1990

Norm

ABGB §1091 A2

Rechtssatz

Ein Vertrag über eine als Nebenbetrieb zu einem Bahnhof in Bestand gegebene Geldwechselstube (in Verbindung mit

einer Zimmervermittlung) mit Betriebspflicht ist in der Regel als Unternehmenspacht zu beurteilen.

Entscheidungstexte

1 Ob 549/90

Entscheidungstext OGH 04.04.1990 1 Ob 549/90

1 Ob 583/91

Entscheidungstext OGH 18.09.1991 1 Ob 583/91

Vgl

1 Ob 255/97x

Entscheidungstext OGH 27.08.1997 1 Ob 255/97x

Vgl; Beisatz: Hier: Bestandvertrag zum Betrieb einer Trafik auf dem Gelände eines großen Bahnhofs. (T1)
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